
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Betreff:  Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird  
  (AWG-Novelle 2015); Begutachtung 
                  
  Zu GZ. BMLFUW-UW.2.1.6/0019-V/2/2015 
 

Stellungnahme der Bundesanstalt Statistik Österreich  

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem im Betreff genannten Entwurf nimmt die Bundesanstalt Statistik Österreich wie folgt 
Stellung: 

 

Zu Punkt 61  

 
Aus redaktionellen Gründen wird darauf hingewiesen, dass die Nennung des 

Unternehmensregisters gemäß § 25 Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen hätte und 

nicht wie vorgeschlagen des Unternehmensregisters gemäß § 5 Bundesstatistikgesetzes 

2000, da die Bestimmungen bezüglich des Unternehmensregisters im § 25 des 

Bundesstatistikgesetzes 2000 verortet sind. 
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Punkt 61. sollte daher wie folgt lauten: 

 

61. Im § 87 Abs. 7 entfällt vor der Wortfolge „das Ergänzungsregister gemäß § 6 Abs. 4 des 

E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004,“ das Wort „und“ und wird nach dieser 

Wortfolge die Wortfolge „und das Unternehmensregister gemäß § 25 des 

Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999 in der Fassung BGBl. I Nr. 40/2014,“ 

eingefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

GD Dr. Konrad Pesendorfer 

Bundesanstalt Statistik Österreich 

(elektronisch gefertigt) 
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